	[image: image1.wmf] 

Autonome Provinz Bozen-Südtirol
	
	Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

	
	
	

	Ressort
	
	Dipartimento

	Deutsches Schulamt
	
	Intendenza Scolastica Tedesca

	
	
	

	Dienststelle für Gesundheitserziehung,

Integration und Schulberatung
	
	Servizio educazione alla salute,

integrazione e consulenza scolastica


Prot. Nr. S/AP/EB/TN/32.01.29/6115

An die Direktionen
Bozen / Bolzano, 26.03.2004
der Kindergärten

Im LANDE
Sachbearbeiter/in: Dr. Edith Brugger Paggi

Incaricato/a:
An die Direktionen


aller Schulstufen


IM LANDE
An die Leiter/innen





An den Dienst
der Psychologischen Dienste



für Kinderneuropsychiatrie
der Sanitätsbetriebe




Guntschnastr. 54 A
IM LANDE






39100 BOZEN
An die Leiter/innen

der Dienste für physische
Rehabilitation

der Sanitätsbetriebe
IM LANDE

Zur Kenntnis:

An die Abteilung 20





An die Direktionen

Deutsche und ladinische




der Land-, Haus- und 

Berufsbildung





Forstwirtschaftsschulen

Dantestr. 3






IHRE ADRESSEN

39100 BOZEN

An den

Arbeitskreis Eltern Behinderter

Fagenstr. 14

39100 BOZEN

Rundschreiben des Schulamtsleiters
Nr. 16/2004
Betreff: 
Neuregelung in Bezug auf die Erstellung von Funktionsdiagnosen und Funktionsbeschreibungen

Sehr geehrte Frau Direktor!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Mit B.L.R. Nr. 935 vom 22. März 2004 wird die Erstellung von Funktionsdiagnosen neu geregelt. Bereits im Jänner 2000 war von der Landesregierung eine institutions- und sprachgruppenübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt worden mit dem Auftrag, neue Zuweisungskriterien für Integrationslehrpersonen und in der Folge auch für Behindertenbetreuer/innen auszuarbeiten. 

Ziel der Arbeitsgruppe war, einerseits die Vorgangsweisen bei der Zuweisung der Integrationslehrpersonen zu vereinfachen und zu entbürokratisieren, anderseits den derzeitigen Stand an Integrationslehrpersonen zu halten, um differenzierte Angebote in den Schulen leichter zu ermöglichen. Gleichzeitig ging es auch um die Vereinheitlichung der Kriterien für die Zuweisung von Integrationslehrpersonen und Behindertenbetreuern in den Schulen der drei Sprachgruppen.

Bereits seit zwei Jahren erfolgt die Zuweisung der Integrationslehrpersonen in den deutschsprachigen Grund- und Mittelschulen, sowie in den Schulsprengeln im rechtlichen Stellenplan aufgrund der Gesamtschülerzahl und unter Berücksichtigung der bisherigen Bedarfsmeldungen der jeweiligen Schule. Erst im tatsächlichen Plansoll erfolgt die Zuweisung der restlichen Stellen aufgrund der eingereichten Funktionsdiagnosen. Diese Vorgangsweise ist aufgrund der Tatsache eingeführt worden, dass es in jeder Schule Schüler/innen gibt, die unterschiedliche Hindernisse im Lernen und in der Teilhabe am Unterricht aufweisen und daher besonderer Angebote bedürfen, die durch zusätzliches Personal leichter gewährleistet werden können. Diese Schüler/innen weisen keineswegs eine „Behinderung“ im eigentlichen Sinn auf, bedürfen aber differenzierter Angebote und individualisierter Lernpläne. In erster Linie geht es hier um eine Verstärkung der präventiven Förderung, was bedeutet, dass bereits beim Auftreten von Problemen und Hindernissen im Lernen und Verhalten entsprechende Angebote zu planen sind. Dabei sind schulinterne, aber auch externe Beratungsdienste einzubinden, sowie auch die Unterstützung durch die Psychologischen Dienste und die Dienste für Physische Rehabilitation im Sinne einer Abklärung und den Einsatz therapeutischer Angebote vorzusehen. Durch die Entbürokratisierung der Vorgangsweise in Zusammenhang mit den Funktionsdiagnosen soll den Diensten auch mehr Zeit für Beratung und Therapie zur Verfügung stehen. 

In Zukunft – und dies gilt sowohl für die derzeit zu erstellenden neuen Funktionsdiagnosen, als auch für die FEPs – wird zwischen Behinderungen und Störungsbildern mit weitreichenden Auswirkungen für das Lernen und Verhalten von Kindern, Schülern und Schülerinnen sowie Störungsbildern mit eingegrenzten Auswirkungen unterschieden.

Zu den Behinderungen und Störungsbildern mit weitreichenden Auswirkungen zählen:

	F 7
	Intelligenzminderung

	F 81.3
	Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten, wenn bei allen Teilbereichen „Lesen, Schreiben und Rechnen“ ein Prozentrang <=5 und ein IQ>=85 erreicht wird.

	DSM-IV

Diagnose

V62.89
	Grenzbereich der Intellektuellen Leistungsfähigkeit, wenn bei mindestens zwei der drei Teilbereiche (lesen, schreiben, rechnen) ein Prozentrang <=5 und ein IQ zwischen 71-84 erreicht wird.

	F 84
	Tiefgreifende Entwicklungsstörung

	F 90
	Hyperkinetische Störungen in Kombination mit den Diagnosen F 80 (umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache), F 81 (umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten)

	F 91
	Störung des Sozialverhaltens in Kombination mit den Diagnosen F 80 (umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache), F 81 (umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten)

	F 98.8
	Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität in Kombination mit den Diagnosen F 80 (umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache), F 81 (umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten)


Für diese wird auch weiterhin eine Funktionsdiagnose (FD) erstellt mit Anrecht auf die dafür gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen. 

Zu den Störungsbildern mit eingegrenzten Auswirkungen zählen:

	F 80
	Umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache

	F 81.0
	Lese- und Rechtschreibstörung

	F 81.1
	Isolierte Rechtschreibstörung

	F 81.2
	Rechenstörung

	
	Weitere Störungsbilder, die für Kindergarten bzw. Schule relevant sind


Für diese Störungsbilder wird eine Funktionsbeschreibung (FB) erstellt. Sie enthält eine Diagnose und gibt Anrecht auf therapeutische Angebote sowie auf schulinterne Maßnahmen (differenzierte Zielsetzungen, spezifische Förderangebote und differenzierte Bewertung), die in den Grund- und Mittelschulen durch das zugewiesene Lehrpersonal gewährleistet werden. Die im rechtlichen Plansoll zugewiesenen Integrationslehrpersonen können demnach sowohl Klassen mit Schülern und Schülerinnen mit FB, als auch jenen mit FD zugeteilt werden. 

Für die Zuweisung von unbedingt notwendigen zusätzlichen Integrationslehrpersonen im Rahmen des tatsächlichen Plansoll sind in Zukunft nur mehr Funktionsdiagnosen mit weitreichenden Auswirkungen einzureichen. 

In den Kindergärten und Oberschulen werden auch Funktionsbeschreibungen für die Zuweisung von Erzieher/innen bzw. Integrationslehrpersonen berücksichtigt, sofern die Fördermaßnahmen nicht durch interne Ressourcen abgedeckt werden können. In den Kindergärten und Oberschulen sind demnach auch weiterhin sämtliche Bescheinigungen der Fachdienste der Sanitätsbetriebe für die Zuweisung von zusätzlichem Personal einzureichen.

Ziel ist es, diese Schüler/innen durch rechtzeitige und zielgerichtete Angebote auf den verschiedenen Ebenen zur Erlangung der grundlegenden Kompetenzen entsprechend den Endprofilen der jeweiligen Schulstufen zu führen. Außerdem sollte durch die neue Vorgangsweise auch ein flexiblerer Einsatz der Integrationslehrpersonen in den einzelnen Direktionen möglich werden. 

Für diese Schüler/innen gilt es im Rahmen der individualisierten Lernpläne und der Vereinbarungen mit den Familien auch zusätzliche Stützmaßnahmen im Rahmen der fakultativen Angebote zu vereinbaren und planen.

Für eine individualisierte Förderung müssen sich Lehrpersonen vom sozialen Vergleich innerhalb der Klasse weitgehend lösen und sich darauf beziehen, welche Lernschritte notwendig sind, damit die Schüler/innen bestimmte Kompetenzen erreichen können, und wie die Organisation des Unterrichts aussehen muss, um eine weitgehende Teilhabe aller Schüler/innen zu ermöglichen. Die Bewertung muss auch den Lernprozess sowie die individuellen Lernfortschritte mitberücksichtigen.

Die erwünschten Auswirkungen dieser Vorgangsweise kommen sicher erst im Laufe der nächsten Jahre zum Tragen. Bei der Zuweisung der Integrationslehrpersonen werden in dieser Übergangsphase die bestehenden Funktionsdiagnosen berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen









DER SCHULAMTSLEITER










Dr. Peter Höllrigl
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